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Dauernd den Ruin vor Augen
Salmonellen in der Stallumwelt als K.o.-Kriterium für die Eiererzeuger

Nun „packt“ die Zoonosen-Richtlinie auch die Halter von Legehennen. Dagegen 
ist eigentlich nichts einzuwenden. Doch es geht um das „Wie“. Die Verordnung 
ist so rigide, dass „wir alle drei Monate russisches Roulett“ spielen, so ein Eier-
erzeuger. Geringste Mengen bestimmter Salmonellen können die Insolvenz des 
Betriebes zur Folge haben. Ob das der Sinn einer Zoonosen-Richtlinie sein kann?

S
almonellen, besonders die 
vom Typ Salmonella Ente-
ritidis (SE) und Salmonel-

la Typhimurium (ST) sind gefähr-
liche Krankheitserreger auch beim 
Menschen. Durchfall, Übelkeit, all-
gemeines Unwohlsein und einiges 
mehr sind Symptome der melde-
pfl ichtigen Krankheit. Tatsächlich 
wird jährlich in rund 60 000 Fäl-
len eine Infektion registriert. Die 
Dunkelziffer dürfte aber ein Mehr-
faches davon sein.

Eine Salmonellose kann vor 
allem bei geschwächten Personen 
(besonders Kleinkinder oder alte 
Menschen) auch tödlich sein. Si-
cherlich lösen eine einzelne oder 
ein paar Salmonellen normaler-
weise noch lange keine klinischen 
Erkrankungen aus. Es kommt da 
schon auf den Erregerdruck an.

Es erscheint also durchaus sinn-
voll, Kontrollen zu entwickeln, aus 
denen sich Informationen über den 
Infektionsdruck ableiten lassen. 
Anhand derer wäre dann zu ent-
scheiden, ob und welche Maßnah-
men ergriffen werden müssen, um 
diesen Druck auf einen tolerablen 
Umfang zu senken.

Bezüglich der Schweine kommt 
die Verordnung derzeit zum 
Schluss: Wenn bei höchstens 20 
Prozent der Schlachtkörperstich-
probe eines Bestandes (Probezie-
hung ist über das ganze Jahr ver-
teilt) Salmonellenkontakt festge-
stellt wird, bleibt das ohne Kon-
sequenzen für die Produktion. Ein 
höherer Salmonellendruck zieht 
mindestens die Ermittlung der Er-
regerquellen nach sich. Diese sind 
dann zu stopfen. 

Gänzlich anders verhält es sich 
nach Auffassung der Verordnungs-
geber aber bei der Eiererzeugung. 
Hier wird nicht wie beim Schwein 
am Produkt (Schweinefl eisch be-
ziehungsweise Ei) nach Salmonel-
len gefahndet, sondern in der Stall-
umwelt. Es sind je Stalleinheit bei 
einer Kontrolle zwei Kotproben 
(jeweils 150 g) bei Käfi ghaltung 
(Sammelkotprobe, normalerwei-
se vom Entmistungsband) oder je 
zwei Paar Sockentupferproben bei 
der Boden- und Volierenhaltung 
(spezielle Strümpfe werden dazu 
über die Stallschuhe gezogen; an 
ihnen bleiben Schmutz, Kot und 
Stroh haften) zu ziehen. Die Kot-
proben und die mit Kot und Ein-

streu verschmutzten Socken wer-
den auf Salmonellen untersucht.

Während diese Proben viermal 
im Jahr der Hennenhalter selbst 
nimmt oder von einem beauftrag-
ten Tierarzt (zum Beispiel Gefl ügel-
gesundheitsdienst) sammeln lässt, 
wird einmal jährlich vom Amtsve-
terinär zusätzlich zu diesen Pro-
ben auch eine Staubprobe aus der 
Stalleinheit entnommen (Fenster-
sims, Stalleinrichtungen und Ähn-
liches). Auch diese geht zur Unter-
suchung.

Für die Probenziehung ist nicht 
ein beliebiger Termin vorzusehen. 
Das Alter der Tiere ist entschei-
dend. Ab einem Tieralter von 18 
Wochen (Legebeginn) sind zu-
nächst nach sechs Wochen und 
dann im Abstand von etwa 15 
Wochen die Proben in den unter-
schiedlichen Altersgruppen zu ent-
nehmen. Es ist also vom Betriebs-
leiter richtiggehend eine „Bepro-
bungslogistik“ zu entwickeln, sol-
len die Vorgaben der Verordnung 
erfüllt werden.

Als Stalleinheit lässt sich defi -
nieren: Alle Stallabteile, die zwar 
in sich geschlossen sein können, 
jedoch auf irgendeine Weise mit-
einander verbunden sind (Tür von 
einem Abteil zum nächsten, eine 

Entmistungs-, Tränke- und Fütte-
rungsanlage, ein Eiersammelband 
für mehrere Abteile).

Werden nun bei einer Probe Sal-
monellen vom Typ SE und/oder ST 
gefunden, so hat das gravierende 
Konsequenzen: Der positive Be-
fund ist vom Labor umgehend der 
Veterinärbehörde zu melden. Die-
se leitet eine abschließende Probe 
ein. Zeigt auch diese ein positives 
Ergebnis, wird die Stalleinheit um-
gehend gesperrt. (Werden Salmo-
nellen SE oder/und ST bei der amt-
lichen Probe gefunden, entfällt die 
Nachprobe.) Die Eier können bis 
zu deren Räumung am Ende der 
Legeperiode nicht als Konsum eier 
(Güteklasse A) vermarktet wer-
den. Es müssen Absatzwege in 
der Industrie (pasteurisiertes Ei-
pulver oder Ähnliches) gefunden 
werden.

Welche Folgen wird das für die 
Eiererzeugung haben, wenn die 
Verordnung am 1. Januar 2009 in 
Kraft tritt? Wenn es auch keine 
Viehzählung mehr gibt, so ist doch 
davon auszugehen, dass rund 4000 
Hennenhalter in Bayern Eier ver-
markten. Für 1000 davon ist die 
Eierproduktion ein Betriebszweig, 
der wesentlich oder ganz zum Ein-
kommen beiträgt. Die Eier gehen 

Wilhelm Schmidt: Die 17 Cent pro 
Ei decken gerade die Vollkosten 
der Erzeugung.

an Privathaushalte, den örtlichen 
Lebensmitteleinzelhandel, Metzge-
reien, Bäckereien und an die Gast-
ronomie.

Der Hennenbestand in einem 
solchen Betrieb (die Verordnung 
greift in Beständen ab 1000 Lege-
hennen) ist in drei oder vier Alters-
gruppen unterteilt. Dieses Splitten 
ist notwendig, um laufend mit dem 
gesamten Sortiment lieferfähig zu 
sein. Die Nutzungsdauer der Hen-
nen erstreckt sich normalerweise in 
diesen Betrieben auf ein bis höchs-
tens zwei Jahre. Meist nach einer, 
spätestens nach einer zweiten ver-
kürzten  Legeperiode gehen sie 
zum Schlachten, wenn die Legeleis-
tung unter die Rentabilitätsmarke 
auf 65 bis 75 Prozent, also auf 220 
Eier je Periode, zurückgeht.

„Die Folgen werden dramatisch 
sein, wenn eine Probe mit Salmo-
nellen SE- oder ST-behaftet ist“, 
weiß Wilhelm Schmidt aus Häus-
lingen in Mittelfranken. 3000 Hen-
nen, aufgeteilt in vier Altersgrup-
pen (Abteile), hat er noch in sei-
nem Stall, nachdem er auf Boden-
haltung umgestellt hat. Als die Hen-
nen noch in Käfi gen waren, konnte 
er den Stall mit der doppelten An-
zahl von Tieren belegen.

Schmidt vermarktet die Eier 
zum größten Teil an Privathaus-
halte. Die 17 Cent, die er für die 
Gewichtsklasse XL (das ist die gän-
gigste Ware) derzeit bekommt, de-
cken knapp die Vollkosten in der 
Erzeugung. Würde er beim Sal-
monellentest auffallen, wäre die-
se Vermarktungsschiene gekappt. 
Für ein Industrieei wären gerade 
noch zwei Cent zu erlösen. Dabei 
ist gar nicht so sicher, ob er die Eier 
überhaupt absetzen kann: Wer will 
schon ein Produkt mit dem Stigma 
„Salmonellen“? 

Die gesund erscheinenden Hen-
nen von Schmidt werden aber täg-
lich weiter ihre 2500 bis 2800 Eier 
legen und das teure Futter fres-
sen. Die Verluste potenzieren sich 
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Auch im Scharrraum 
können Salmonellen 

gefunden werden.
 Fotos: Bauer
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von einem Tag zum nächsten. Das 
steht kein mittelständischer Be-
trieb durch.

Robert Wellhöfer aus Lehrberg 
hält rund 8000 Hennen in vier Ein-
heiten Seine Kunden sind Privat-
haushalte, aber vor allem der Le-
bensmitteleinzelhandel und die 
Gastronomie. Er fürchtet um sei-
nen gesamten Eierabsatz, auch 
wenn sich nur in einer Einheit eine 
positive Salmonellenprobe ergibt. 
„Wer will von mir überhaupt noch 
Eier, wenn eine Einheit meines 
Betriebes nach gesetzlicher Auf-
fassung eine Salmonellenschleu-
der ist?“

„Alle Hennen sofort schlach-
ten! Als Suppenhühner taugen sie 
schon noch. Eine Gefährdung der 
Konsumenten kann ausgeschlos-
sen werden, schließlich werden die 
Schlachtkörper ausreichend er-
hitzt.“ Doch da winken die Betrei-
ber von Gefl ügelschlachthöfen ab. 
Aus Imagegründen wollen sie auch 
nicht mit dem geringsten Verdacht 
auf Salmonellenkontakt in Verbin-
dung gebracht werden.

„Also die Hennen keulen, also 
tierschutzgerecht betäuben, töten 
und anschließend unschädlich be-
seitigen.“ Der Imageverlust für den 
Eiererzeuger wäre nach einer Keul-
aktion riesig. Es würde in Zukunft 
wohl kaum ein Abnehmer Eier von 
einem Erzeuger anfordern, bei dem 

einmal die Tötungsmaschinen, die 
für Vogelgrippeepidemien bereit-
gehalten werden, auf dem Hof ge-
standen haben.

Ist das Keulen überhaupt legitim, 
ist es gerechtfertigt? Bei der Konta-
mination der Umweltproben kann 
davon ausgegangen werden, dass 
der weitaus größte Teil der Hen-
nen nicht mit Salmonellen infi ziert 
ist. Und klinische Anzeichen einer 
Erkrankung sind auch nicht festzu-
stellen. Da müsste das Tierschutz-
gesetz greifen. Das lässt eine Tö-
tung ohne zwingenden Grund (wie 
zum Beispiel die Bekämpfung ei-
ner sich rasch ausbreitenden Seu-
che) nicht zu. Es könnte allerdings 
darauf hinauslaufen,  dass fehlende 
Absatzmöglichkeiten für Schlacht-
hennen aus salmonellenpositiven 
Beständen die Tötungen aus öko-
nomischen Gründen zwingend er-
forderlich machen. Das wäre ab-
zuklären. In jedem Fall wäre der 
Verlust für den Hennenhalter im-
mens.

Salmonellen in den Umweltpro-
ben rechtfertigen auch keine Tö-
tungsanordnung von Amts wegen. 
Also kann der Nachweis von SE 
und ST aus Umweltproben derzeit 
nicht zu einer Tötungsanordnung 
mit folgender Entschädigung der 
Tötungskosten und des Zeitwertes 
der Tiere führen. Dazu müssten die 
Behörden SE und ST gleichrangig 
mit einer Infektion von patogenen 
Erregern der Vogelgrippe oder von 
Newcastle Desease einstufen. Das 

ist nicht zu erwarten.
Besteht denn keine Möglich-

keit, einen Legehennenbestand, 
in dem geringe Mengen an Salmo-
nellen aufgespürt werden, zu sa-
nieren? „Vorübergehend schon“, 
klärt Dr. Holger Salisch vom Ge-
fl ügelgesundheitsdienst auf. Anti-
biotika wären allerdings nur weni-
ge Wochen oder Monate je nach In-
fektionsdruck wirksam. Den Ein-
satz von Antibiotika speziell zur 
Salmonellenbekämpfung lehnt die 
EU aber rundweg ab. 

„Es bleibt also alles an uns hän-
gen“, stellt Peter Schubert, Hen-
nenaufzüchter und Legehennen-
halter aus Igensdorf in Oberfran-
ken, nüchtern fest und ergänzt: 
„Damit wird die bäuerliche Eierer-
zeugung zum russischen Roulett.“ 
Heute ein kerngesunder Bestand, 
der gänzlich unbelastete Eier ver-
marktet, dann die Sockentupfer-
probe, und kurz darauf ist der Be-
trieb gesperrt und kann nicht mehr 
vermarkten, weil sich die Probe als 
mit Salmonellen kontaminiert er-
wies. Der Bestand ist weg! „So fährt 
man bewusst die regionale Eierer-
zeugung bei den Hennenhaltern, 
die diesen Betriebszweig als wirt-
schaftliches Standbein betreiben. 
an die Wand“, skizziert Schubert 
unmissverständlich die Lage. 

Doch gibt es eine Alternative zu 
dem in der Verordnung vorgege-
benen K.-o.-Verfahren? Eindeu-
tig: Ja! Der Tiergesundheitsdienst 
in Nordrhein-Westfalen hat ein 
Untersuchungs- und Hygienepro-
gramm (UHP) entwickelt, mit dem 
momentan die Hennenhaltungen 
fi t gemacht werden sollen für die 
Erfüllung der Anforderungen, die 
die Zoonosen-Verordnung ab 1. 
Januar 2009 verbindlich vorschrei-
ben wird. Dieses UHP geht von der 
Diktion aus, dass nicht die Stallum-
welt, sondern das Produkt „Ei“ das 
entscheidende Kriterium für die 
Unbedenklichkeit bezüglich der 
Salmonellen SE und ST ist. Auch 
dieses Programm sieht zunächst 
regelmäßige Kontrollen auf Sal-
monellen in der Stallumwelt vor. 
Wie Dr. Manfred Pöppel von der 
Gefl ügelveterinärpraxis Delbrück 
den Mitgliedern der Gefl ügelerzeu-
gergemeinschaft Franken kürzlich 
in Kitzingen erläuterte, soll diese 
Überprüfung aber nur feststellen, 
ob sich Salmonellen im Stall befi n-
den.

Ist dies der Fall, werden die Scha-
len einer repräsentativen Stichpro-
be der Eier auf Salmonellen unter-
sucht. Werden dort Salmonellen 
gefunden, dann wird nach den mög-
lichen Eintragsquellen gesucht, und 
diese werden geschlossen.

Gleichzeitig geht es buchstäblich 
ans Eingemachte: Von einer reprä-
sentativen Eierstichprobe werden 
die Dotter auf Salmonellen unter-
sucht. Wird hier etwas gefunden, 
dann besteht tatsächlich Gefahr für 
die Gesundheit der Konsumenten. 
Dann ist es auch berechtigt, den 
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Am kommenden Sonntag, 
1. Juni, fi ndet in Hilgerts-

hausen, Pirket 1, im Land-
kreis Dachau auf einer Old-
Wiel-Ranch ein „Tag des Lauf-
stalls“ statt. Beginn ist um 11.00 
Uhr mit einem Vortrag von Si-
grid Koch, der Vorsitzenden 
der Laufstall-Arbeits-Gemein-
schaft (LAG), über „Integrati-
on neuer Pferde in die Herde“. 
Anschließend gibt es auf dem 
Betrieb Führungen, Demons-
trationen und Fachgespräche, 
zum Beispiel über Zaunbau und 
Tränketechnik, Fütterungstech-
nik und engmaschige Heunetze. 
Auch Mittagessen, Getränke, 
Kaffee und Kuchen werden ge-
boten.

Die LAG weist außerdem 
noch einmal auf ihren Pferde-
laufstall-Wettbewerb hin, für 
den der Anmeldeschluss noch 
bis 31. Juli 2008 läuft. Infor-
mationen und Anmeldeunter-
lagen gibt es bei der LAG-Ge-
schäftsstelle, Aichacher Str. 3, 
86567 Hilgertshausen, Telefon 
08250-997818, E-Mail: Info@
lag-online.de.

Laufstall für 
Pferde

8000 Legehennen werden bei Wellhöfer in Volieren gehalten.

Bestand von der Vermarktung der 
Eier auszuschließen. Das ist schon 
jetzt der Fall, wenn die Behörden 
eine Verbrauchergefährdung an-
nehmen.

Tatsächlich haben umfassende 
Untersuchungen in Bayern und 
anderen Bundesländern gezeigt, 
dass in etwa zehn bis zwölf Pro-
zent der getesteten Haltungen von 
Legehennen anhand von Kot- und 
Sockentupferproben Salmonellen 
nachgewiesen wurden. Doch nur in 
etwa der Hälfte davon waren die 
hoch pathogenen SE und ST zu 
fi nden. Die Eierschalen waren zu 
einem Anteil von 0,7 Prozent kon-
taminiert. Nur bei etwa einem Drit-
tel der Schalen-positiven Eier wur-
den aber auch im Dotter Salmonel-
len nachgewiesen. Das Eiinnere ist 
es aber, von dem die Gefahr letzt-
endlich für den Konsumenten aus-
geht.

„Dieses Programm wäre schlüs-
sig“, resümiert Schubert. „Damit 
könnte man gut leben.“ Warum ist 
der Verordnungsgeber nicht bereit, 
dieses Modell der Produktbeurtei-
lung in die Zoonosenverordnung 
zu übernehmen? Es hält beharr-
lich an der Stallumwelt als K.-o.-
Kriterium fest. Er gefährdet damit 
bewusst den Fortbestand der Lege-
hennenhaltung mit regionalem Ei-
erabsatz, ohne dass trotz eines emi-
nenten Aufwands ein zusätzlicher 
Nutzen bezüglich der Lebensmit-
telsicherheit erzielt wird. 

 Karl Bauer 


